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Auszügen aus Gesetzen und Informationen auf die im 

Informationsblatt zur FREMDPRAXIS 2026 für Praxisbetrieb und 
Praktikanten Bezug genommen wird. 

 
1. Land- und forstwirtschaftliche Fachschulverordnung der Steiermark: 

§ 6 Lehrpläne  
Anhang B1 - Hafendorf 
… Die Praxiszeit, nach Ende des Unterrichts des vierten Semesters bis zum Beginn des fünften 
Semesters, umfasst in Summe mindestens 12 Wochen. Davon sind mindestens 12 Wochen als 
landwirtschaftliche Fremdpraxis auf einem von der Schule anerkannten landwirtschaftlichen Betrieb 
zu leisten, dies unter Einrechnung des im zweiten Schuljahr absolvierten Teiles, der Rest als 
landwirtschaftliche Heimpraxis. Die Zeit der landwirtschaftlichen Heimpraxis kann auch voll oder 
teilweise für ein Betriebspraktikum für Zusatzqualifikationen oder eine Lehrzeit verwendet werden, 
dies in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben oder in Betrieben des Handels, des Gewerbes und 
der Industrie der EU-Länder. 

 
Anhang B2 - Grabnerhof, Grottenhof, Hatzendorf, Kirchberg, Kobenz, Stainz 

… Die Praxiszeit, nach Abschluss des Unterrichts des vierten Semesters bis zum Beginn des 
BetriebsleiterInnenlehrganges, umfasst in der dreijährigen Fachschule in Summe mindestens vier, in 
der vierjährigen mindestens 15 Monate. Davon sind mindestens vier Monate bzw. 16 Wochen als 
landwirtschaftliche Fremdpraxis auf einem von der Schule anerkannten landwirtschaftlichen Betrieb 
zu leisten, dies unter Einrechnung des in der zweiten Klasse absolvierten Teiles, der Rest als 
landwirtschaftliche Heimpraxis. Die Zeit der landwirtschaftlichen Heimpraxis kann auch voll oder 
teilweise für ein Betriebspraktikum für Zusatzqualifikationen oder eine Lehrzeit verwendet werden, 
dies in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben oder in Betrieben des Handels, des Gewerbes und 
der Industrie der EU-Länder. 
 
Anhang - B3 Silberberg 

… Die Praxiszeit nach Abschluss des Unterrichts des vierten Semesters bis zum Beginn des 
BetriebsleiterInnenlehrganges umfasst in der dreijährigen Fachschule in Summe 17 Wochen 
Fremdpraxis. In der vierjährigen Fachschule ist eine Heim-, Fremd- und Auslandspraxis im 
Gesamtausmaß von 15 Monaten zu absolvieren. Davon sind in der Fachrichtung Obstbau mindestens 
vier Monate in Betrieben mit den Bereichen Pflanzenschutz, Ernte-, Lager- und Verarbeitungstechnik 
und zusätzlich vier Monate in Betrieben mit den Bereichen Anlagenerstellung, Kulturführung und 
Schnitt, in der Fachrichtung Weinbau mindestens zwölf Monate, als landwirtschaftliche Fremdpraxis 
auf von der Schule anerkannten landwirtschaftlichen Betrieben zu leisten, dies unter Einrechnung 
des im zweiten Schuljahr absolvierten Teiles, der Rest als landwirtschaftliche Heimpraxis. Die Zeit der 
landwirtschaftlichen Heim-, Fremd-, und Auslandspraxis kann – nach Zustimmung der Schulbehörde 
– teilweise für ein Betriebspraktikum, Zusatzqualifikationen oder eine Lehrzeit verwendet werden. 
 
 

2. Ferialpraktikanten auf bäuerlichen Betrieben LK Steiermark: 
… Ein Praktikum kann nicht nur während der Ferienzeit (als „Ferialpraktikum“), sondern 
während des ganzen Jahres absolviert werden, allerdings kann sich die Dauer nur nach einer 
einschlägigen Ausbildungsvorschrift richten.  
Wichtig: Beachten Sie bitte, dass es sich nachweislich um SchülerInnen oder Studierende einer 
bestimmten Fachrichtung handeln muss und sie im Betrieb entsprechend dieser Fachrichtung 
verwendet werden müssen, Nachweise über die Ausbildungserfordernisse sind sorgfältig 
aufzubewahren.  



Eine allfällig gewährte freie Station ohne Taschengeld bzw. Entschädigung führt nicht zur 
Versicherungspflicht. 
Praktikanten, die Taschengeld bzw. eine kollektivvertraglich festgelegte Praktikantenentschädigung 
erhalten z.B.  KV für die Arbeiter in den bäuerlichen Betrieben, Gutsbetriebe und andere nicht 
bäuerliche Betriebe  

Entschädigung für Praktikanten bis 4 Monate Praxis    € 550,00.-  
Entschädigung für Praktikanten mit mehr als 4 Monaten Praxis   € 910,00.- 

 
Die Geringfügigkeitsgrenze gemäß § 5 Abs. 2 ASVG beträgt im Jahre 2026 monatlich € 551,10.  
Kein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis liegt vor, wenn das im Kalendermonat gebührende 
Entgelt den Betrag nur deshalb nicht übersteigt, weil die für mindestens einen Monat oder auf 
unbestimmte Zeit vereinbarte Beschäftigung im Laufe des betreffenden Kalendermonates begonnen 
oder geendet hat oder unterbrochen wurde.  
Geringfügig Beschäftigte sind in der Unfallversicherung teilversichert und vom Dienstgeber bei der 
österreichischen Gesundheitskasse vor Arbeitsbeginn anzumelden. Der Beitrag von 1,1 % 
(Dienstgeberbeitrag) ist mit Ablauf des Kalenderjahres fällig und so zu entrichten, dass er bis 
spätestens 15. Jänner des folgenden Kalenderjahres bei der ÖGK einlangt. Eine monatliche 
Abrechnung der Beiträge ist möglich.  
Hinzu kommt auch für geringfügig Beschäftigte der Dienstgeberbeitrag zur Betrieblichen Vorsorge 
von 1,53 % ab dem 2. Monat der Beschäftigung.  
Sämtliche Dienstnehmer müssen ausnahmslos vor Arbeitsantritt zur Pflichtversicherung angemeldet 
werden (www.elda.at).  
 
Dienstgeberabgabe:  
Der Dienstgeber hat bei Beschäftigung mehrerer Personen unter der Geringfügigkeitsgrenze einen 
einheitlichen Pauschalbetrag von der Summe der geringfügigen Entgelte zu leisten, wenn die Summe 
dieser Entgelte (ohne Sonderzahlungen) das Eineinhalbfache der Geringfügigkeitsgrenze im 
Kalendermonat überschreitet (€ 777,66). Die Abgabe des Dienstgebers beträgt:  
Unfallversicherung: 1,1 % + Pauschalbetrag: 19,4 % = 20,5 % monatlich - von der Summe der  
Entgelte einschließlich der Sonderzahlungen aller geringfügig Beschäftigen 
 
Vollversicherung:  
Liegt die Praktikantenentschädigung über der Geringfügigkeitsgrenze gilt folgendes:  
Die österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) schreibt dem Praxisbetrieb sowohl die 
Arbeitgeberbeiträge als auch die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung vor.  
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung:  

Arbeitslosenversicherung      2,95 %  
Krankenversicherung         3,78 %  
Pensionsversicherung     12,55 %  
Unfallversicherung         1,10 %  
Insolvenzentgeltsicherungsbeitrag    0,10 %  
Beitrag zur betrieblichen Vorsorge      1,53 %  
ab dem 2. Monat der Beschäftigung……………………….                             
Summe       22,01 % 

 
Dienstnehmeranteil zur Sozialversicherung:  

Arbeitslosenversicherung      0,00 %*  
Krankenversicherung       3,87 %  
Pensionsversicherung     10,25 %  
+ Landarbeiterkammerumlage      0,75 %  
Summe       14,87 % 
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Bei Gewährung der freien Station darf von der im Kollektivvertrag festgelegten Entschädigung der 
gesetzlich festgesetzte Betrag von € 196,20 monatlich (für 2026) bei der Lohnauszahlung abgezogen 
werden.      … 
Beschäftigung als Dienstnehmer 
 

3. Landarbeitergesetz: 
Abschnitt 16 Schutz der Kinder und Jugendlichen §182 Arbeitszeit der Jugendlichen   
§182 (1) Jugendliche im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Personen, die nicht als Kinder im Sinne des 
§ 181 Abs. 7 und 8 gelten, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Abweichend davon gilt § 183 
Abs. 4 auch für Lehrlinge, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Die Wochenarbeitszeit der Jugendlichen darf 40 Stunden, die Tagesarbeitszeit acht Stunden 
nicht überschreiten. § 155 Abs. 1 und 2 gilt sinngemäß. 

(3) Die Arbeitszeit kann in den einzelnen Wochen eines mehrwöchigen 
Durchrechnungszeitraumes ausgedehnt werden, wenn innerhalb dieses Durchrechnungszeitraumes 
die Wochenarbeitszeit im Durchschnitt 40 Stunden nicht übersteigt und 

 1. der Kollektivvertrag dies zulässt, 

 2. für vergleichbare erwachsene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Betriebes eine 
solche Arbeitszeiteinteilung besteht und 

 3. eine abweichende Arbeitszeiteinteilung für Jugendliche der Arbeitgeberin bzw. dem 
Arbeitgeber nicht zugemutet werden kann. 

(4) Bei einer Verteilung der Arbeitszeit nach Abs. 3 darf die Tagesarbeitszeit neun Stunden und 
die Arbeitszeit in den einzelnen Wochen des Durchrechnungs- bzw. Einarbeitungszeitraumes 
45 Stunden nicht überschreiten. 

(5) Werden Jugendliche von mehreren Arbeitgeberinnen oder Arbeitgebern beschäftigt, so darf 
die Gesamtdauer der einzelnen Beschäftigungen zusammengerechnet die in Abs. 2 vorgesehenen 
Höchstgrenzen der Arbeitszeit nicht überschreiten. 

(6) Für Personen unter 15 Jahren, die im Rahmen eines Pflicht- oder Ferialpraktikums beschäftigt 
werden (§ 181 Abs. 8 Z 2 und 3), gilt Abs. 2 mit der Abweichung, dass während der Hauptferien und 
schulfreier Zeiten, die eine Woche überschreiten, die tägliche Arbeitszeit sieben Stunden und die 
Wochenarbeitszeit 35 Stunden nicht überschreiten darf. In dieser Zeit ist eine abweichende 
Verteilung der Arbeitszeit gemäß § 155 nicht zulässig. Beträgt die Unterrichtszeit an einem Schultag 
mindestens sieben Stunden, ist eine Beschäftigung nicht mehr zulässig. Beträgt die Unterrichtszeit 
weniger als sieben Stunden, darf die im Betrieb zu verbringende Zeit zwei Stunden nicht 
überschreiten. 

(7) Während jedes Zeitraumes von 24 Stunden ist 

 1. Personen unter 15 Jahren (§ 181 Abs. 8) eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 
14 Stunden zu gewähren; 

 2. den übrigen Jugendlichen eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens zwölf Stunden zu 
gewähren. 

Für Jugendliche, die mit der Viehpflege und Melkung (Stallarbeit) beschäftigt sind, kann die Ruhezeit 
ab Vollendung des 16. Lebensjahres auf elf Stunden verkürzt werden, sofern innerhalb von drei 
Wochen eine Ruhezeit oder Wochenfreizeit entsprechend verlängert wird. 

(8) Beträgt die Gesamtdauer der Tagesarbeitszeit mehr als viereinhalb Stunden, so ist die 
Arbeitszeit durch eine Ruhepause von mindestens einer halben Stunde zu unterbrechen. 

(9) Jugendliche dürfen in der Zeit zwischen 19 Uhr und 5 Uhr nicht beschäftigt und zur 
Überstundenarbeit (§ 159) nicht herangezogen werden. Der Kollektivvertrag kann die Beschäftigung 



von Jugendlichen über 16 Jahre bis 22 Uhr zulassen, wenn dies wegen der Art der Tätigkeit 
erforderlich ist. 

(10) Personen unter 15 Jahren (§ 181 Abs. 8) dürfen vor 6 Uhr nicht zur Arbeit herangezogen 
werden. Die übrigen Jugendlichen dürfen zu regelmäßiger Arbeit vor 6 Uhr nur herangezogen 
werden, wenn vor Aufnahme dieser Arbeiten und danach in jährlichen Abständen eine Untersuchung 
gemäß § 240 Abs. 3 durchgeführt wurde. 

(11) Den Jugendlichen ist wöchentlich eine ununterbrochene Freizeit von zwei Kalendertagen zu 
gewähren. Diese Wochenfreizeit hat den Sonntag zu umfassen. Für Jugendliche, die an einem 
Samstag beschäftigt werden, hat die Wochenfreizeit am Samstag spätestens um 13 Uhr zu beginnen. 
Bei Beschäftigung am Samstag dürfen diese Jugendlichen in der darauffolgenden Kalenderwoche 

 1. am Montag nicht beschäftigt werden, 

 2. von Dienstag bis Freitag neun Stunden beschäftigt werden. 

Ist der Montag Berufsschultag, ist eine Beschäftigung dieser Jugendlichen am Samstag nicht zulässig. 

(12) Während der Arbeitsspitzen muss die Wochenfreizeit mindestens 41 aufeinanderfolgende 
Stunden, in die der Sonntag zu fallen hat, betragen. Arbeiten während der Wochenfreizeit und an 
Feiertagen sind nur in besonders dringlichen Fällen (§ 164 Abs. 2) zulässig. 

(13) Jugendliche, die während der Wochenfreizeit nach Abs. 12 beschäftigt werden, haben in 
der folgenden Woche unter Fortzahlung des Entgelts Anspruch auf Freizeit in folgendem Ausmaß: 

 1. Bei einer Beschäftigung am Samstag im Ausmaß der geleisteten Arbeit; 

 2. bei einer Beschäftigung am Sonntag im doppelten Ausmaß der geleisteten Arbeit; 

 3. bei einer Beschäftigung während der Wochenfreizeit am Samstag und am Sonntag eine 
ununterbrochene Wochenfreizeit von 48 Stunden. 

Jedes zweite Wochenende muss arbeitsfrei bleiben. Eine Beschäftigung während der Wochenfreizeit 
ist an höchstens 15 Wochenenden im Kalenderjahr erlaubt. 
 
Abschnitt 20 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit §§ 187 und 190 

§ 187. (1) Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind verpflichtet, die für die Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestehenden Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen. 
Dabei sind die Grundsätze der Gefahrenverhütung gemäß § 190 anzuwenden. Dabei sind 
insbesondere zu berücksichtigen: 

 1. die Gestaltung und Einrichtung der Arbeitsstätte, 

 2. die Gestaltung und der Einsatz von Arbeitsmitteln, 

 3. die Verwendung von Arbeitsstoffen, 

 4. die Gestaltung der Arbeitsplätze, 

 5. die Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeitsvorgänge und deren Zusammenwirken, 

 6. die Gestaltung der Arbeitsaufgaben und die Art der Tätigkeiten, der Arbeitsumgebung, der 
Arbeitsabläufe sowie der Arbeitsorganisation und 

 7. der Stand der Ausbildung und Unterweisung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

(2) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sind auch besonders gefährdete oder 
schutzbedürftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie deren Eignung im Hinblick auf 
Konstitution, Körperkräfte, Alter und Qualifikation (§ 189 Abs. 1) zu berücksichtigen. Insbesondere ist 
zu ermitteln und zu beurteilen, inwieweit sich an bestimmten Arbeitsplätzen oder bei bestimmten 
Arbeitsvorgängen spezifische Gefahren für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ergeben 
können, für die ein besonderer Personenschutz besteht. 

(3) Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber hat weiters bei der Beschäftigung von 
Arbeitnehmerinnen für Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, die Gefahren für die 
Sicherheit und Gesundheit von werdenden und stillenden Müttern und ihre Auswirkungen auf die 
Schwangerschaft oder das Stillen zu ermitteln und zu beurteilen. Bei dieser Ermittlung und 
Beurteilung sind insbesondere Art, Ausmaß und Dauer der Einwirkungen und Belastungen zu 
berücksichtigen durch 
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 1. Stöße, Erschütterungen oder Bewegungen, 

 2. Bewegen schwerer Lasten von Hand, das eine Gefährdung insbesondere für den Rücken- und 
Lendenwirbelbereich mit sich bringt, 

 3. Lärm, 

 4. ionisierende und nicht ionisierende Strahlung, 

 5. extreme Hitze, Kälte, 

 6. Bewegungen und Körperhaltungen, geistige und körperliche Ermüdung und sonstige mit der 
Tätigkeit der Arbeitnehmerin verbundene körperliche Belastungen, 

 7. biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 bis 4 gemäß § 223 Abs. 7 Z 2 bis 4 soweit 
bekannt ist, dass diese Stoffe oder die im Falle einer durch sie hervorgerufenen Schädigung 
anzuwendenden therapeutischen Maßnahmen die Gesundheit der werdenden Mutter oder 
des werdenden Kindes gefährden, 

 8. gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe gemäß § 223 Abs. 6 und 

 9. Arbeiten in Druckluft (Luft mit einem Überdruck von mehr als 0,1 bar), insbesondere in 
Druckkammern. 

(4) Die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber hat weiters vor Beginn der Beschäftigung von 
Jugendlichen und bei bedeutenden Änderungen der Arbeitsbedingungen die für die Sicherheit und 
Gesundheit der Jugendlichen sowie die für die Würde und Integrität bestehenden spezifischen 
Gefahren zu ermitteln, dabei sind insbesondere folgende Punkte zu beachten: 

 1. Einrichtung und Gestaltung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes, 

 2. Gestaltung, Auswahl und Einsatz von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen, 

 3. Art, Grad und Dauer der physikalischen, biologischen und chemischen Einwirkungen, 

 4. Gestaltung der Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe und deren Zusammenwirken sowie 

 5. Körperkraft, Alter und Stand der Ausbildung und der Unterweisung. 

(5) Auf Grundlage der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren gemäß Abs. 1 bis 4 sind die 
durchzuführenden Maßnahmen zur Gefahrenverhütung sowie die gemäß § 169 und § 183 Abs. 6 zu 
ergreifenden Maßnahmen festzulegen. Dabei sind auch Vorkehrungen für absehbare 
Betriebsstörungen und für Not- und Rettungsmaßnahmen zu treffen. Diese Maßnahmen müssen in 
alle Tätigkeiten und auf allen Führungsebenen einbezogen werden. Schutzmaßnahmen müssen 
soweit wie möglich auch bei menschlichem Fehlverhalten wirksam sein. 

(6) Die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist erforderlichenfalls zu überprüfen und den 
sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Die festgelegten Maßnahmen sind auf ihre Wirksamkeit 
zu überprüfen und erforderlichenfalls anzupassen, dabei ist eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen anzustreben. 

(7) Eine Überprüfung und erforderlichenfalls eine Anpassung im Sinne des Abs. 6 hat 
insbesondere zu erfolgen: 

 1. nach Unfällen, 

 2. bei Auftreten von Erkrankungen, wenn der begründete Verdacht besteht, dass sie 
arbeitsbedingt sind, 

 3. nach Zwischenfällen mit erhöhter arbeitsbedingter psychischer Fehlbeanspruchung, 

 4. bei sonstigen Umständen oder Ereignissen, die auf eine Gefahr für Sicherheit oder 
Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schließen lassen, 

 5. bei Einführung neuer Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe oder Arbeitsverfahren, 

 6. bei neuen Erkenntnissen im Sinne des § 186 Abs. 3 und 

 7. auf begründetes Verlangen der Land- und Forstwirtschaftsinspektion. 



(8) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung der Maßnahmen sind 
erforderlichenfalls geeignete Fachleute heranzuziehen. Mit der Ermittlung und Beurteilung der 
Gefahren können auch die Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmedizinerinnen bzw. Arbeitsmediziner 
sowie geeignete Fachleute der Chemie, der Toxikologie, der Ergonomie, insbesondere auch 
Arbeitspsychologinnen bzw. Arbeitspsychologen, beauftragt werden. 
 

§ 190. (1) Unter Gefahrenverhütung im Sinne dieses Bundesgesetzes sind sämtliche Regelungen und 
Maßnahmen zu verstehen, die zur Vermeidung oder Verringerung arbeitsbedingter Gefahren 
vorgesehen sind. Unter Gefahren im Sinne dieses Bundesgesetzes sind arbeitsbedingte physische und 
psychische Belastungen zu verstehen, die zu Fehlbeanspruchungen führen. 

(2) Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben bei der Gestaltung der Arbeitsstätten, Arbeitsplätze 
und Arbeitsvorgänge, bei der Auswahl und Verwendung von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen, beim 
Einsatz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie bei allen Maßnahmen zu deren Schutz 
folgende allgemeine Grundsätze der Gefahrenverhütung umzusetzen: 

 1. Vermeidung von Risiken; 

 2. Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken; 

 3. Gefahrenbekämpfung an der Quelle; 

 4. Berücksichtigung des Faktors „Mensch“ bei der Arbeit, insbesondere bei der Gestaltung von 
Arbeitsplätzen sowie bei der Auswahl von Arbeitsmitteln und Arbeits- und 
Fertigungsverfahren, vor allem im Hinblick auf eine Erleichterung bei eintöniger Arbeit und 
bei maschinenbestimmtem Arbeitsrhythmus sowie auf eine Abschwächung ihrer 
gesundheitsschädigenden Auswirkungen; 

 5. Berücksichtigung der Gestaltung der Arbeitsaufgaben und Art der Tätigkeiten, der 
Arbeitsumgebung, der Arbeitsabläufe sowie der Arbeitsorganisation; 

 6. Berücksichtigung des Standes der Technik; 

 7. Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten; 

 8. Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten Verknüpfung von Technik, 
Tätigkeiten und Aufgaben, Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufen, Arbeitsbedingungen, 
Arbeitsumgebung, sozialen Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz; 

 9. Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes vor individuellem Gefahrenschutz; 

 10. Erteilung geeigneter Anweisungen an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
 
 

4. Land- und forstwirtschaftliche Jugendarbeitsschutzverordnung: 

Allgemeine Bestimmungen 
§1 Abs. 5  Gefahrenunterweisung im Rahmen der Berufsausbildung im Sinne dieser Verordnung ist 
eine spezielle theoretische und praktische Unterweisung zur Unfallverhütung nach Richtlinien des 
zuständigen Unfallversicherungsträgers im Ausmaß von mindestens 24 Unterrichtseinheiten im 
Berufsschulunterricht oder Schulunterricht, die nachweislich absolviert wurde. Als 
Gefahrenunterweisung im Rahmen der Berufsausbildung gilt auch die Gefahrenunterweisung im 
Rahmen von Ausbildungskursen in einschlägigen Fachrichtungen (Fachkurse), wenn diese bei einer 
(schulischen) Ausbildung oder als Berufsschulersatzkurs besucht werden. 
 

Arbeiten mit gefährlichen Arbeitsmitteln 
§ 5. (1) Verboten sind Arbeiten mit Arbeitsmitteln, an denen durch bewegte Werkzeuge und 
Werkstücke, die Quetsch-, Scher-, Schneid-, Stich-, Fang-, Einzugsstellen bilden, oder durch andere 
Gefahrstellen eine besondere Gefahr von Verletzungen gegeben ist, sofern an den Arbeitsmitteln 
bestehende Unfallgefahren nicht durch geeignete Maßnahmen beseitigt sind, etwa durch 
Zweihandschaltung, Lichtschranken oder andere trennende Schutzeinrichtungen oder 
Schutzvorrichtungen. Verbotene Arbeitsmittel und Arbeiten sind insbesondere: 
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 1. Sägemaschinen mit Handbeschickung, Handentnahme oder Handvorschub des Sägegutes 
bzw. Handvorschub bei Maschinen mit beweglichem Sägetisch, sowie handgeführte 
Sägemaschinen mit einer Nennleistung von mehr als 1 200 Watt, ausgenommen Bandsägen 
für die Metallbearbeitung, Bügelsägen, Fuchsschwanzsägen und Furniersägen;  
erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung oder mit Gefahrenunterweisung im Rahmen der 
Berufsausbildung gemäß § 1 Abs. 5 nach Unterrichtsende der zehnten Schulstufe einer land- 
oder forstwirtschaftlichen Schule bzw. in den sonstigen Fällen nach zwölf Monaten, jeweils 
unter Aufsicht; 
Kettensägen ungeachtet der Nennleistung, wenn sie eine Ausstattung entsprechend den 
ÖNORMEN EN ISO 11681-1 und EN ISO 11681-2 aufweisen; erlaubt ab vollendetem 
16. Lebensjahr nach 18 Monaten Ausbildung oder mit Gefahrenunterweisung im Rahmen der 
Berufsausbildung gemäß § 1 Abs. 5 nach Unterrichtsende der zehnten Schulstufe einer land- 
oder forstwirtschaftlichen Schule bzw. in den sonstigen Fällen nach zwölf Monaten, jeweils 
unter Aufsicht; 

 2. Hobelmaschinen mit rotierenden Messerwellen mit Handbeschickung, Handentnahme oder 
Handvorschub des Werkstückes oder der Maschine, ausgenommen handgeführte 
Hobelmaschinen mit einer Nennleistung von nicht mehr als 1 200 Watt sowie 
Dickenhobelmaschinen; erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung oder mit 
Gefahrenunterweisung im Rahmen der Berufsausbildung gemäß § 1 Abs. 5 nach 
Unterrichtsende der zehnten Schulstufe einer land- oder forstwirtschaftlichen Schule bzw. in 
den sonstigen Fällen nach zwölf Monaten, jeweils unter Aufsicht; 

 3. Fräsmaschinen mit Handbeschickung, Handentnahme oder Handvorschub des Werkstückes 
sowie handgeführte Fräsmaschinen mit einer Nennleistung von mehr als 1 200 Watt, 
ausgenommen Fräsmaschinen für die Metallbearbeitung; erlaubt nach 18 Monaten 
Ausbildung oder mit Gefahrenunterweisung im Rahmen der Berufsausbildung gemäß § 1 
Abs. 5 nach Unterrichtsende der zehnten Schulstufe einer land- oder forstwirtschaftlichen 
Schule bzw. in den sonstigen Fällen nach zwölf Monaten, jeweils unter Aufsicht; 

 4. Schneidemaschinen mit Handbeschickung, Handentnahme oder Handvorschub des 
Schneidegutes, ausgenommen Brot- und Wurstschneidemaschinen; erlaubt nach 18 Monaten 
Ausbildung oder mit Gefahrenunterweisung im Rahmen der Berufsausbildung gemäß § 1 
Abs. 5 nach Unterrichtsende der zehnten Schulstufe einer land- oder forstwirtschaftlichen 
Schule bzw. in den sonstigen Fällen nach zwölf Monaten, jeweils unter Aufsicht; 

 5. Handgeführte Trennmaschinen und Winkelschleifer mit einer Nennleistung von mehr als 
1 200 Watt; erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung oder mit Gefahrenunterweisung im 
Rahmen der Berufsausbildung gemäß § 1 Abs. 5 nach Unterrichtsende der zehnten Schulstufe 
einer land- oder forstwirtschaftlichen Schule bzw. in den sonstigen Fällen nach zwölf 
Monaten, jeweils unter Aufsicht; 

 6. Bandschleifmaschinen, ausgenommen handgeführte Bandschleifmaschinen mit einer 
Nennleistung von nicht mehr als 1 200 Watt sowie Bandschleifmaschinen mit einer Funktion 
ähnlich der von Schleifböcken; erlaubt ab Beginn der Ausbildung; ausgenommen 
Kantenschleifmaschinen; diese erst nach 18 Monaten Ausbildung oder mit 
Gefahrenunterweisung im Rahmen der Berufsausbildung gemäß § 1 Abs. 5 nach 
Unterrichtsende der zehnten Schulstufe einer land- oder forstwirtschaftlichen Schule bzw. in 
den sonstigen Fällen nach zwölf Monaten, jeweils unter Aufsicht; 

 7. Stanzen und Pressen mit Handbeschickung oder Handentnahme, deren im Fertigungsvorgang 
bewegliche Teile einen Hub von mehr als 6 mm haben können; erlaubt nach 18 Monaten 
Ausbildung, mit Gefahrenunterweisung im Rahmen der Berufsausbildung gemäß § 1 Abs. 5 
nach Unterrichtsende der zehnten Schulstufe einer land- oder forstwirtschaftlichen Schule 
bzw. in den sonstigen Fällen nach zwölf Monaten, jeweils unter Aufsicht; 



 8. Zerkleinerungs-, Knet-, Rühr- und Mischmaschinen, bei denen die Beschickung während des 
Betriebs von Hand erfolgen muss und dadurch eine Gefährdung gegeben ist, ausgenommen 
Mischmaschinen für Bauarbeiten; erlaubt nach zwölf Monaten Ausbildung, unter Aufsicht; 
diese Ausnahme gilt nicht für Zerkleinerungsmaschinen; 

 9. Arbeitsmittel mit Fang- und Einzugsstellen durch rotierende Teile, Walzen, Bänder oder 
dergleichen, ausgenommen Bogendruckmaschinen und Drehmaschinen; erlaubt nach 
18 Monaten Ausbildung oder mit Gefahrenunterweisung im Rahmen der Berufsausbildung 
gemäß § 1 Abs. 5 nach Unterrichtsende der zehnten Schulstufe einer land- oder 
forstwirtschaftlichen Schule bzw. in den sonstigen Fällen nach zwölf Monaten, jeweils unter 
Aufsicht; 

Rollen-Rotationsdruckmaschinen erlaubt für alle Jugendliche ab dem vollendeten 
17. Lebensjahr; 

 10. Furnierschälmaschinen, Holzschälmaschinen und Furniermessermaschinen; 

 11. Hebebühnen und Hubtische, ausgenommen stationäre Hebebühnen und Hubtische; erlaubt 
nach zwölf Monaten Ausbildung, unter Aufsicht; erlaubt für alle Jugendliche ab dem 
vollendeten 17. Lebensjahr; 

 12. Bolzensetzgeräte; 

 13. Schlachtschussapparate und Betäubungszangen; 

 14. Dampfkessel und Druckbehälter für Dämpfe sowie Wärmekraftmaschinen, soweit diese in 
den Geltungsbereich des § 3 Abs. 1 Z 1 und § 3 Abs. 1 Z 2 lit. a und b des Kesselgesetzes, BGBl. 
Nr. 211/1992, fallen; 

 15. Führen von Bauaufzügen; 

 16. Führen von selbstfahrenden Arbeitsmitteln und Lenken von Kraftfahrzeugen; erlaubt ist das 
Arbeiten mit handgeführten selbstfahrenden Arbeitsmitteln (zB Bodenfräsen, 
Wurzelballengrabgeräten) nach 18 Monaten Ausbildung oder mit Gefahrenunterweisung im 
Rahmen der Berufsausbildung gemäß § 1 Abs. 5 nach Unterrichtsende der zehnten Schulstufe 
einer land- oder forstwirtschaftlichen Schule bzw. in den sonstigen Fällen nach zwölf 
Monaten, jeweils unter Aufsicht; erlaubt ist das Lenken von Kraftfahrzeugen für Jugendliche, 
die einen Lernfahrausweis oder eine Lenkerberechtigung auf Grund kraftfahrrechtlicher 
Vorschriften besitzen; 

 17. Einschießen von Waffen; erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung, unter Aufsicht; 

 18. Wartung und Montage von Aufzügen; erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung oder mit 
Gefahrenunterweisung im Rahmen der Berufsausbildung gemäß § 1 Abs. 5 nach 
Unterrichtsende der zehnten Schulstufe einer land- oder forstwirtschaftlichen Schule bzw. in 
den sonstigen Fällen nach zwölf Monaten, jeweils unter Aufsicht; 

 19. Bedienen von Hebezeugen; erlaubt ist die Bedienung von Ladehilfen (Ladebagger, 
Ladekranen mit einer Tragfähigkeit von nicht mehr als 5 t und einem Lastmoment von nicht 
mehr als 10 t, Ladebordwände, Kippeinrichtungen usw.) die mit einem Kraftfahrzeug fest 
verbunden sind, durch Jugendliche, die zu Berufskraftfahrern ausgebildet werden, nach 
24 Monaten Ausbildung unter Aufsicht; für alle sonstigen Jugendlichen nach 24 Monaten 
Ausbildung unter Aufsicht, wenn die zu bewegende Last 1,5 t nicht überschreitet; erlaubt ist 
die Bedienung von Kippeinrichtungen für Ladegut durch Jugendliche, die über eine 
Lenkberechtigung auf Grund kraftfahrrechtlicher Vorschriften verfügen; 

 20. Bedienen von Plasma-, Autogen- und Laserschneideanlagen; erlaubt nach 18 Monaten 
Ausbildung, unter Aufsicht, sofern § 6 Z 6 nicht anderes bestimmt; 

 21. Schweißarbeiten; erlaubt ab Beginn der Ausbildung, unter Aufsicht, sofern § 6 Z 6 nichts 
anderes bestimmt; erlaubt für alle Jugendliche ab dem vollendeten 17. Lebensjahr; 

 22. Holzspalter mit rotierenden Spaltwerkzeugen; 
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 23. Holzspalter mit nicht rotierenden Spaltwerkzeugen; erlaubt mit Gefahrenunterweisung im 
Rahmen der Berufsausbildung gemäß § 1 Abs. 5 mit Beginn der Semesterferien in der elften 
Schulstufe einer land- oder forstwirtschaftlichen Schule bzw. in den sonstigen Fällen nach 
18 Monaten, jeweils unter Aufsicht, wenn der Holzspalter mit nicht rotierenden 
Spaltwerkzeugen zumindest den Sicherheitsanforderungen der ÖNORM EN 609-1 entspricht; 

 24. pneumatische und elektrische Scheren; erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung oder mit 
Gefahrenunterweisung im Rahmen der Berufsausbildung gemäß § 1 Abs. 5 nach  

  Unterrichtsende der zehnten Schulstufe einer land- oder forstwirtschaftlichen Schule bzw. in 
den sonstigen Fällen nach zwölf Monaten, jeweils unter Aufsicht; 

 25. Bedienen von Beförderungsanlagen gemäß ÖNORM M 9613; erlaubt mit 
Gefahrenunterweisung im Rahmen der Berufsausbildung gemäß § 1 Abs. 5 ab dem 
vollendeten 16. Lebensjahr; 

 26. Betreiben von Materialbahnen, Materialseilbahnen und deren Anlagen; erlaubt unter 
Aufsicht; 

 27. Arbeiten mit forstlichen Seilbringungsanlagen; erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung oder mit 
Gefahrenunterweisung im Rahmen der Berufsausbildung gemäß § 1 Abs. 5 nach 
Unterrichtsende der zehnten Schulstufe einer land- oder forstwirtschaftlichen Schule bzw. in 
den sonstigen Fällen nach zwölf Monaten, jeweils unter Aufsicht von Personen mit 
Fachkenntnissen nach § 238 Abs. 2 Z 3 LAG; 

 28. Freischneider; erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung oder mit Gefahrenunterweisung im 
Rahmen der Berufsausbildung gemäß § 1 Abs. 5 nach Unterrichtsende der zehnten Schulstufe 
einer land- oder forstwirtschaftlichen Schule bzw. in den sonstigen Fällen nach 
zwölf Monaten, jeweils unter Aufsicht. 

(2) Ausgenommen von den Verboten nach Abs. 1 Z 1 bis 11 und 19 sind Arbeiten mit 
Arbeitsmitteln, die ausschließlich durch menschliche Arbeitskraft angetrieben werden. 

(3) Jugendliche dürfen mit Störungsbeseitigung, Einstell-, Wartungs-, Programmier-, 
Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten an in Betrieb befindlichen Arbeitsmitteln, sonstigen 
Anlagen und Einrichtungen nach Abs. 1 beschäftigt werden, soweit dies gefahrlos möglich ist. 

 

Sonstige gefährliche sowie belastende Arbeiten und Arbeitsvorgänge 

§ 6. Verboten sind folgende Arbeiten: 
 1. Arbeiten auf Anlegeleitern, wenn der Standplatz höher als 5 m und Arbeiten auf Stehleitern, 

wenn der Standplatz höher als 3 m über der Aufstandsfläche liegt; erlaubt nach 18 Monaten 
Ausbildung, unter Aufsicht durch unterwiesene, erfahrene und körperlich geeignete 
Jugendliche bei günstigen Witterungsverhältnissen; 

 2. Arbeiten beim Aufstellen und Abtragen von Gerüsten sowie bei der Instandhaltung von 
aufgestellten Gerüsten aller Art, ausgenommen einfache Bockgerüste; erlaubt ab Beginn der 
Ausbildung ist die Mithilfe beim Aufstellen und Abtragen von Gerüsten sowie bei der 
Instandhaltung von aufgestellten Gerüsten bis zu einer Gerüstlage von 4 m Höhe unter 
Aufsicht; 

 3. Arbeiten auf Gerüsten; erlaubt ab Beginn der Ausbildung auf Gerüstlagen bis zu einer Höhe 
von 4 m unter Aufsicht; 

 4. Abbrucharbeiten im Hoch- und Tiefbau, bei denen eine Gefährdung durch ab- oder 
einstürzendes Material besteht; 

 5. Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen elektrischer Anlagen, wenn die Nennspannung 
über 25 V Wechsel- oder 60 V Gleichspannung beträgt, ausgenommen ist das Messen 



elektrischer Größen, sofern die elektrische Anlage mit einer Fehlerstromschutzschaltung mit 
einem Nennwert des Auslösefehlerstromes von nicht mehr als 30 mA ausgerüstet ist; 

erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung, unter Aufsicht; 

 6. Schweiß- und Schneidearbeiten unter erschwerten Arbeitsbedingungen, etwa in engen 
Räumen oder Behältern, an beengten Arbeitsplätzen oder unter belastenden 
raumklimatischen Bedingungen; erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung, unter Aufsicht; 

 7. das alleinige Feilbieten im Umherziehen; 

 8. die alleinige Beschäftigung von Jugendlichen an Verkaufsständen im Freien. 
 


